	Antrag

auf Genehmigung des Einsatzes eines privaten PC

zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Schülerinnen oder Schülern

gemäß §2 d. VO über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen

	Antragsteller(in)

	Name
	

	Vorname
	

	Amts-/Dienstbezeichnung
	

	Begründung für den Antrag als Ausnahmeregelung
	Schule kann keinen adäquaten Arbeitsplatz stellen

	Standort des PC

(Bsp. Wohnung des Antragstellers)
	

	Zweckbestimmung der Datei oder Dateibezeichnung 

(konkrete Angaben des Antragstellers)
	Textverarbeitung, 

	Betroffener Personenkreis

(Klassen-Jahrgangsstufe, Lerngruppe...)
	Zu unterrichtende Lerngruppen im aktuellen Schuljahr

	Art der gespeicherten Daten oder Texte und Rechtsgrundlage ihrer Verarbeitung

(soweit nicht §11 HDSG)
	Formulare, Adress- und Notenlisten, Briefe an Erziehungsberechtigte oder außerschulische Institutionen.
§2 VO über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen



	Für die Verarbeitung eingesetzte Programme 

(bitte ergänzende Angaben, soweit kein Standardprogramm)
	Word, Excel, Schulfix

	Vorgesehene Auswertungen:
	Listen, Zeugniserstellung

	Fristen für die Löschung der Daten:
	Ende des aktuellen Schuljahres

	vorgesehene Maßnahmen nach §10 HDSG für den Zugriffsschutz auf den Rechner und die Daten
	Firewall und Virenscanner

	Vorgesehene Datensicherung:

Medium/Zeitintervall für die Datensicherung
	

	Das Merkblatt: Datenerhebung personenbezogener Daten in der Schule

(Datenschutz_GBS Seite 1-3) ist bekannt.

	Das Einverständnis durch den Hessischen Datenschutzbeauftragten wird hiermit erklärt.

___________________________

(Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin)

	Genehmigungsvermerk des Schulleiters

	genehmigt:


	
	nicht genehmigt:
	

	________________________

(Unterschrift der Schulleiterin)






Schulstempel


VO über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen

§ 2 Verarbeiten von personenbezogenen Daten außerhalb der Schule

(1)  Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann gem. § 83 Abs. 5 Schulgesetz aufgrund eines schriftlichen Antrages, in dem der Zweck der Verarbeitung, die eingesetzten Programme und die vorgesehenen Dateien und Auswertungen beschrieben sind, in begründeten Ausnahmefällen gestatten, dass Lehrerinnen und Lehrer Daten von Schülerinnen und Schülern auf privaten oder dienstlichen Datenverarbeitungsgeräten außerhalb der Schule verarbeiten. Dabei bleibt die Schule speichernde Stelle nach § 6 (1) HDSG.

(2)  Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Datenverarbeitung der konkreten Aufgabenerfüllung im unmittelbaren pädagogischen Verantwortungsbereich der Lehrerin oder des Lehrers dient und wenn die Datensicherheitsmaßnahmen im Sinne von § 10 Abs. 1 und 3 HDSG ausreichend erscheinen, die ebenfalls anzugeben sind. Weiterhin ist die vorherige schriftliche Einverständniserklärung der Lehrerin oder des Lehrers notwendig, sich der Kontrolle durch den Hessischen Datenschutzbeauftragten zu unterwerfen.

(3)  Die Genehmigung kann für folgende Daten erteilt werden: Name, Vorname, Jahrgangstufe, Klasse-/Kurs-/Lerngruppenbezeichnung, Unterrichtsfächer, Ergebnisse schriftlicher Arbeiten.

(4)  Die Genehmigung einer automatisierten Texterstellung (Zeugnisse, Mitteilungen, Benachrichtigungen) kann erfolgen, wenn die Lehrerin oder der Lehrer schriftlich erklärt, dass die hierzu erforderlichen personenbezogenen Daten nach Abschluss der Aufgabe unverzüglich gelöscht werden. Im übrigen sind alle gespeicherten personenbezogenen Daten auf allen verwendeten Datenträgern unverzüglich nach Beendigung des Schuljahres zu löschen.

(5)  Wird ein Zugriff unberechtigter Dritter oder ein Verstoß gegen eine Bestimmung dieser Verordnung oder des HDSG festgestellt, muss die Genehmigung unverzüglich widerrufen werden.

Hessisches Datenschutz Gesetz - HDSG

§ 10 Technische und organisatorische Maßnahmen

(1)  Die datenverarbeitende oder in ihrem Auftrag tätige Stelle hat die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die nach Abs. 2 und 3 erforderlich sind, um die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu gewährleisten. Erforderlich sind diese Maßnahmen, soweit der damit verbundene Aufwand unter Berücksichtigung der Art der personenbezogenen Daten und ihrer Verarbeitung zum Schutz des in § 1 Abs. 1 Nr. 1 genannten Rechts angemessen ist.

(2)  Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, ist das Verfahren auszuwählen oder zu entwickeln, welches geeignet ist, so wenig personenbezogene Daten zu verarbeiten, wie zur Erreichung des angestrebten Zwecks erforderlich ist. Außerdem sind Maßnahmen schriftlich anzuordnen, die nach dem jeweiligen Stand der Technik und der Art des eingesetzten Verfahrens erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass

1. Unbefugte keinen Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erhalten (Zutrittskontrolle),

2. Unbefugte an der Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen und -verfahren gehindert werden (Benutzerkontrolle),

3. die zur Benutzung eines Datenverarbeitungsverfahrens Befugten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten zugreifen können (Zugriffskontrolle),

4. personenbezogene Daten nicht unbefugt oder nicht zufällig gespeichert, zur Kenntnis genommen, verändert, kopiert, übermittelt, gelöscht, entfernt, vernichtet oder sonst verarbeitet werden (Datenverarbeitungskontrolle),

5. es möglich ist, festzustellen, wer welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit verarbeitet hat und wohin sie übermittelt werden sollen oder übermittelt worden sind (Verantwortlichkeitskontrolle),

6. personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),

7. durch eine Dokumentation aller wesentlichen Verarbeitungsschritte die Überprüfbarkeit der Datenverarbeitungsanlage und des -verfahrens möglich ist (Dokumentationskontrolle),

8. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle).

(3)  Werden personenbezogene Daten nicht automatisiert verarbeitet, dann sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, um den Zugriff Unbefugter bei der Bearbeitung, der Aufbewahrung, dem Transport und der Vernichtung zu verhindern.

Zweiter Abschnitt 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

§ 11 Erforderlichkeit

(1)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der datenverarbeitenden Stelle liegenden Aufgaben und für den jeweils damit verbundenen Zwecke erforderlich ist. Die Erforderlichkeit einer Datenübermittlung muss bei einer der beteiligten Stellen vorliegen.

(2)  Sind personenbezogene Daten in den Akten derart verbunden, dass ihre Trennung nach erforderlichen und nicht erforderlichen Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist, dann sind die Kenntnisnahme, die Weitergabe innerhalb der datenverarbeitenden Stelle und die Übermittlung der Daten, die nicht zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind, über Abs. 1 hinaus zulässig. Diese Daten unterliegen insoweit einem Verwertungsverbot.


